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lfd. 
Nr. 

Flächen für Gemeinbedarf GRZ Z 

1 Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen;  

hier: Kindertagesstätte und Familienzentrum 

0,6 II 

 

Lage des  
Plangebiets 
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Rechtsgrundlagen  

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634); 
zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10.09.2021 (BGBl. I S. 4147), 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I 
S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.06.2021, (BGBl. I S. 1802), 
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802), 
Hessische Bauordnung (HBO) i.d.F. vom 28.05.2018 (GVBl. I S. 198), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 03.06.2020 (GVBl. S. 378). 
 
 
 Textliche Festsetzungen 

 
A) Planungsrechtliche Festsetzungen 

 
1 Öffentliche Grünfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 15) 

 
 Zweckbestimmung: Sport- und Spiel- und Freizeitfläche sowie Retentionsfläche für Regen-

wasser. 
 

 Geplant ist eine Integration der Sport-, Spiel- und Freizeitfläche in die entlang der S-Bahn-
strecke vorgesehene Retentionsfläche für Regenwasser. Projektiert sind ein Bolzplatz, ein 
Skatepark sowie eine Parkour-Anlage. Zulässig sind zweckgebundene bauliche Anlagen (wie 
z.B. Spielgeräte und Bänke) sowie Fußwege, sofern sie in einer wasserdurchlässigen Bau-
weise hergestellt werden. Zulässig sind zudem Anlagen zur Versickerung. 
 

2 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
 

2.1 Oberflächenbefestigung: Befestigte, nicht überdachte Flächen und Stellplätze sind mit Aus-
nahme der Zu- und Abfahrten, soweit wasserwirtschaftliche Belange nicht entgegenstehen, 
wasserdurchlässig auszuführen. Als wasserdurchlässige Beläge gelten u.a. wasserdurchläs-
sige Pflastersysteme, Porenpflaster, Pflasterbeläge mit einem Fugenanteil von mindestens 
10 % und Einfachbefestigungen wie z.B. Schotterrasen und wassergebundene Wegedecken. 
 

2.2 Grundstücksfreifläche: Mindestens 30 % der Grundstücksfreiflächen sind mit Laubgehölzen 
zu bepflanzen. Die gemäß den zeichnerischen Festsetzungen anzupflanzenden und zu er-
haltenden Bäume und Sträucher können zur Anrechnung gebracht werden. Es gilt: 1 Baum / 
100 m², 1 Strauch / 5 m², 1 Kletterpflanze 25 m².  
 

2.3 
 

Beleuchtung: Zur Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigungen nachtaktiver Insek-
ten sind für die Außenbeleuchtung ausschließlich Leuchtmittel (LED-Leuchten, Natrium-
Hochdampflampen) mit einer Farbtemperatur von 3.000 Kelvin (warmweiße Lichtfarbe) bis 
maximal 4.000 Kelvin unter Verwendung vollständig gekapselter Leuchtengehäuse, die kein 
Licht nach oben emittieren, einzusetzen. 
 

B) Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften 
(Satzung gemäß § 91 Abs. 1 HBO i. V. m. § 9 Abs. 4 BauGB) 

 
1 Gestaltung der baulichen Anlagen (§ 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO) 

 
1.1 Zulässig sind Flachdächer (FD) mit einer maximalen Dachneigung von 10°. Die Flachdächer 

sind mit Ausnahme technischer Anlagen dauerhaft extensiv zu begrünen. 
 

1.2 Die Verwendung von spiegelnden oder stark reflektierenden Materialien für die Dacheinde-
ckung ist mit Ausnahme von Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie unzulässig. 
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1.3 Aufgeständerte Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind nur zulässig, wenn die 
Anlagen mindestens ihrer jeweiligen Höhe entsprechend von der nächstgelegenen Gebäude-
außenwand abgerückt werden. 
 

2 Einfriedungen (§ 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO) 
 

 Zulässig sind ausschließlich offene Einfriedungen. Mauer- und Betonsockel sind unzulässig, 
soweit es sich nicht um erforderliche Stützmauern handelt. 
 

3 Abfall- und Wertstoffbehälter (§ 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO) 
 

 Stellplätze für bewegliche Abfall- und Wertstoffbehälter sind entweder in die jeweiligen Ge-
bäude zu integrieren oder durch Abpflanzungen mit Schnitthecken oder Laubsträuchern zu 
begrünen bzw. durch Pergolen gegen eine allgemeine Einsicht und Geruchsemissionen ab-
zuschirmen. 
 

C) Nachrichtliche Übernahmen, Kennzeichnungen und Hinweise 
 

1 Bodendenkmäler 
 

 Es wird darauf hingewiesen, dass bei Erdarbeiten jederzeit Bodendenkmäler wie Mauern, 
Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundgegenstände, z.B. Scherben, Steingeräte, 
Skelettreste entdeckt werden können. Diese sind nach § 21 HDSchG unverzüglich dem Lan-
desamt für Denkmalpflege, hessenArchäologie, oder der Unteren Denkmalschutzbehörde zu 
melden. Funde und Fundstellen sind in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigne-
ter Weise bis zu einer Entscheidung zu schützen (§ 21 Abs. 3 HDSchG). 
 

2 Wasserschutzgebiet 
 

 Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt in der Zone IIIB des zur Fest-set-
zung vorgesehenen Wasserschutzgebiets (WSG-ID: 412-005) für die Wassergewinnungsan-
lage „Pumpwerk Praunheim II“ der Hessenwasser GmbH & Co.KG. Die zukünftigen Schutz-
bestimmungen sind zu beachten. 
 

3 Artenschutz 
 

 Die Vorschriften des besonderen Artenschutzes des § 44 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) sind zu beachten. Der artenschutzrechtliche Fachbeitrag führt folgende konkrete 
Maßnahmen auf: 
 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

V 01 Bauzeitenbeschränkung  

Die Baufeldräumung ist außerhalb der gesetzlichen Brutzeit, also nur zwischen dem 1. Oktober 
und dem 28./29. Februar eines Jahres, durchzuführen. Ausnahmen sind mit der 
Naturschutzbehörde im Einzelfall abzustimmen und mit einer ökologischen Baubegleitung 
abzusichern. 

 V 02 Umgang mit besonders geschützten oder gefährdeten Arten 

Zum Schutz potentiell im Plangebiet lebender seltener und / oder besonders geschützter 
Tierarten (z.B. Erdkröte, Igel, Blindschleiche) ist durch eine ökologische Baubegleitung 
während der Baufeldfreimachung sicherzustellen, dass das Töten von Individuen vermieden 
wird. Das Baufeld ist vor und während der Freimachung auf ein Vorkommen dieser Arten hin 
zu untersuchen, ggf. angetroffene Tiere sind umzusetzen. 
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 V03 Schutz von angrenzendem Baumbestand  
Um eine Beeinträchtigung der nahen Baumbestände zu vermeiden, sind sie während der 
Bauarbeiten gemäß DIN 18920 „Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetations-
flächen bei Baumaßnahmen“ zu schützen. Auf den Verbleib eines ausreichend großen Wur-
zelraums ist zu achten. 

 

3.2 
 

Sonstige artenschutzrechtlich empfohlene Maßnahmen 

 E 01 Vermeidung von Lichtimmissionen 
Im Plangebiet sollten zum Schutz nachtaktiver Tiere zur Außenbeleuchtung moderne LED-
Technologie mit hoher Effizienz und einer bedarfsgerechten Beleuchtungsregelung einge-
setzt werden. Zur Verwendung sollten nur Leuchtdioden mit einer Farbtemperatur zwischen 
1.800 bis maximal 3.000 K und Leuchten in insektenschonender Bauweise kommen. Zur 
Vermeidung ungerichteter Abstrahlung sollten nur vollabgeschirmte Leuchten eingesetzt wer-
den. Eine Abstrahlung über den Bestimmungsbereich hinaus sollte vermieden werden.  
 

 E 02 Regionales Saatgut 
Bei Pflanz- und Saatarbeiten im Plangebiet sollte nur Pflanz- bzw. Saatgut regionaler Her-
kunft verwendet werden. 
 

4 Artenlisten 
 

 Artenliste 1 Laubbäume (auch in Sorten): 
Pflanzqualität mind. H., 3 x v., 16-18 
Acer campestre - Feldahorn 
Acer plantanoides - Spitzahorn 
Acer pseudoplatnus - Bergahorn 
Carpinus betulus - Hainbuche 
 

 
Malus div. spec. - Apfel, Zierapfel 
Prunus div. spec. - Kirsche, Pflaume 
Sorbus aucuparia - Eberesche 
Tilia cordata  - Winterlinde 
Tilia platyphyllos - Sommerlinde 
 

 Artenliste 2 Heimische Sträucher: 
Pflanzqualität mind. Str., 2 x v. 100-150 
Amelanchier ovalis - Felsenbirne 
Cornus mas - Kornelkirsche 
 

 
Cornus sanguinea - Hartriegel 
Corylus avellana - Hasel 
Sambucus nigra - Schw. Holunder 

 Artenliste 3 Kletterpflanzen:  
Pflanzqualität Topfballen 2 x v. 60-100 m 
Clematis vitalba - Waldrebe 
Hydrangea petiolaris  - Kletterhortensie 
 

 
 
Partenocissus spec. - Wilder Wein 
Vitis vinifera - Wein 

   
5 Nachsorgender Bodenschutz 

 

 Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf organoleptische 
Auffälligkeiten zu achten. Ergeben sich bei den Erdarbeiten Kenntnisse, die den Verdacht ei-
ner schädlichen Bodenveränderung begründen, sind diese umgehen der zuständigen Be-
hörde, dem Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Umwelt Darmstadt, Dezernat IV/Da 
41.5 Bodenschutz mitzuteilen. Darüber hinaus ist ein Fachgutachter in Altlastenfragen hinzu-
zuziehen.  

Schädliche Bodenveränderungen i.S. des § 2 Abs. 3 Bundes-Bodenschutzgesetz sind Beein-
trächtigungen der Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder 
erhebliche Belästigungen für den einzelnen oder die Allgemeinheit herbeizuführen. 

 


